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Mogelsberg, 16. April 2026

Einbürgerungsentscheid

Sehr geehrter Herr Reinhardt

Am 25. November 2025 haben Sie.

Dominik David Reinhardt, geb. 01. Juli 2002, von Deutschland
in Mühle 1, 9127 St.Peterzell (Gemeinde Neckertal SG)

ein Gesuch um Ordentliche Einbürgerung in der Gemeinde Neckertal und der Ortsbürgergemeinde
Neckertal-St.Peterzell eingereicht. Nach Prüfung der Akten und nach Durchführung eines
Einbürgerungsgesprächs am 16. März 2026 zieht der Einbürgerungsrat Neckertal-St.Peterzell in Erwägung,
dass der Gesuchsteller
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die gemäss eidgenössischem Gesetz und Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht erforderlichen
Wohnsitzjahre erfüllt,
die verlangten Unterlagen vollständig beigebracht hat,
die rechtsstaatliche Ordnung sowie die Werte der Bundesverfassung respektiert,
die Berichte der Kantonspolizei keine Negativakten enthalten,
im Schweizerischen Zentralstrafregister nicht verzeichnet ist,
in geordneten finanziellen Verhältnissen lebt,
sich auch über kommunale Themen informieren und Bescheid weiss,
die Gemeinde-Gebühr von Fr. 1'400.00 zu zahlen bereit ist
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Der Einbürgerungsrat Neckertal-St.Peterzell stellt fest, dass der obige Gesuchsteller die formellen
und materiellen Voraussetzungen für die Ordentliche Einbürgerung erfüllt, und verfügt:

1. Dem Gesuchstel[er wird das Gemeindebürgerrecht der Gemeinde Neckertal und das Bürgerrecht
der Ortsbürgergemeinde Neckertal-St.Peterzell, vorbehältlich der Durchführung des Verfahrens
vom Departement des Innern, Amt für Bürgerrecht und Zivilstand, St.Gallen, erteilt.

2. Die Gebühr der Gemeinde Neckertal für das Ordentliche Einbürgerungsverfahren beträgt
Fr. 1’400.00.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innert 14 Tagen seit der Eröffnung gemäss Art. 34 des Gesetzes über das
St.Ga[ler Bürgerrecht (sGS 121.1), Rekurs beim Departement des Innern des Kantons St.Gallen,
Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen, erhoben werden. Der Rekurs ist schriftlich einzureichen. Der
angefochtene Beschluss ist beizulegen.

Freundliche Grüsse

Einbürgerungsrat Neckertal-St.Peterzell
Gemeindepräsident

a;Fi;tian Gerts

Ratsschreiberin

(
Sank Sonderel


